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Rahmenbedingungen far Freiwilligendienste verbessern 
Antrag der Abgeordneten des SSW und der Fraktion der SPD 
Drucksache 19/885 (neu) 
Umdruck 19/1615 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Wagner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns fur die Beteiligung am Verfahren und die MOglichkeit, zu 0.9. 
Antrag der Abgeordneten des SSW und der SPD-Fraktion Stellung zu nehmen. 
Die Moglichkeit nutzen wir sehr gem. 

Wir freuen uns, dass dieses Thema die Aufmerksamkeit auch durch den o.g. 
Antrag im politischen Raum erfahrt. Wir begrOBen es sehr, wenn der Landtag 
sich mit den Rahmenbedingungen der Freiwilligendienste befasst und diese 
verbessern mochte. 

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein ist em n vom Land Schleswig-Hol-
stein anerkannter Trager des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie Trager fOr den 
Bundesfreiwilligendienst. Wir beraten und begleiten gegenwartig ca. 800 junge 
Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst. Wir 
organisieren und führen Ober 170 Seminarwochen im Jahr durch, beraten jahr-
lich mehr als 1000 lnteressierte, besuchen alle Freiwilligen am Arbeitsplatz und 
sind sowohl fOr die Freiwilligen als auch fOr die Einrichtungen Ansprechpartner. 

Die hier vorliegende Stellungnahme wurde in ROcksprache mit Freiwilligen er-
arbeitet. Wir orientieren uns dabei an denen in den Spiegelstrichen des An-
trages vorgeschlagenen MaBnahmen: 

1. Die Anhebung der Landesforderung mit dem Ziel eines insgesamt 
auskommlichen VergOtungsniveaus 
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Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein begrOBt das Vorhaben der Landesregierung, das Verg0-
tungsniveau far die Freiwilligen einheitlich auf eine Mindesthohe festzulegen. 

Eine Grundlage dieses Vorhabens ware die Festlegung transparenter Verteilungskriterien bei der Mit-
telvergabe des Landes gegenuber den Tragern der Freiwilligendienste. Urn den Tragern der Freiwilli-
gendienste mehr Planungssicherheit zu geben, bedarf es einer mehrjahrigen Sicherstellung der Lan-

desmittel. 

Die Fordermittel des Landes sind gegenOber dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein seit 2014 
(236 geforderte Platze) bis 2018 (180 gefOrderte Platze) racklaufig, obgleich beim Diakonischen Werk 
320 Platze inn FSJ kontinuierlich im Jahresschnitt besetzt waren. Die Landesf6rderung der Trager ist 
sehr unterschiedlich und bedarf einer gerechteren Neuausrichtung. Eine therprufung der Forderpraxis 
ist geboten und sollte sich u.a. an der Einhaltung der Qualitatsstandards der Trager orientieren. 

Die derzeit zur Verfugung stehenden Haushaltsmittel des Landes sind nicht ausreichend. 

Die Bundesministerin schlagt em n Mindesttaschengeld in Hohe von 402€ vor (6% der Beitragsbemes-
sungsgrenze). Diese Hohe erscheint auf dem Hintergrund gezahlter Ausbildungsvergutungen gerecht-
fertigt. Eine aktuelle Befragung der Seminargruppendelegierten ergab, dass em n Betrag von 402€ als 

auskommlich angesehen wird. 

Urn die Mobilitat der Freiwilligen gerade auch in landlichen Regionen zu fOrdern und auslandischen 
Teilnehmenden ohne Wohngeldanspruch einen Freiwilligendienst zu ermoglichen, werden dienstliche 
Unterkunfte benotigt. DafOr bedarf es zusatzlicher Mittel. 

2. Eine grundsatzliche Ermaf3igung (entsprechend jener fur Schulerinnen, Azubis und Studen-
ten*innen) bei der Nutzung des OPNV sowie z.B. von offentlichen Schwinnnnhallen, Museen und 

Kinos. 

In zahlreichen Bundeslandern gibt es kir Freiwillige em n 30€-Monatsticket zur Nutzung eller Verkehrs-

mittel im OPNV landesweit. 

Wir schlagen die Einfuhrung eines Freiwilligentickets, analog dem Semesterticket fur Studierende vor. 

Freiwillige konnen damit landesweit offentliche Verkehrsmittel nutzen, sind dadurch mobiler und leisten 
einen vorbildlichen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Far die Freiwilligen soil das Ticket kostenlos 
sein. Die taglichen Fahrten zur Einsatzstelle waren dann fur die Freiwilligen kostenfrei, ebenso die pri-
vate Nutzung. Andere Losungen, wie Bahncard, Schillermonatskarten etc. werden von uns nicht unter-
stutzt, da diese Losungen kostenintensiver und weniger effizient sind. 

Die Nutzung offentlicher Einrichtungen (Land, Kommunen) zu ermaf3igten Preisen sollte grundsatzlich 
fOr die Freiwilligen moglich sein. Dies ist auch ausdrucklicher Wunsch der Freiwilligen gemaB einer 
aktuellen Befragung. Der Freiwilligendienstausweis sollte darOber hinaus auch fur Kinobesuche, 
Schwinnmhallen und Museen analog den Schuler- und Studentenausweisen anerkannt werden. 

Eine Unterstutzung der Teilnehmenden aus anderen Bundeslandern in Form von kostenfreien monatli-
chen Familienheimfahrten, ware em n weiterer Baustein in der Anerkennungskultur. Fur Wehrpflichtige 
und Zivildienstleistende war dies bei Vorlage des Dienstausweises fruher moglich. 

3. Eine Erhohung der Bekanntheit durch verstarkte Offentlichkeitsarbeit 

2 



Diakonie II 
Schleswig-Holstein 

Durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen unter den Punkten 1.,2., 4. und 5., werden Anreize 
fur einen Freiwilligendienst geschaffen. Wird in Stellenausschreibungen mitgeteilt, das Bewerber*innen, 
die einen geregelten Freiwilligendienst leisten oder geleistet haben bevorzugt werden, erhoht dies den 
Stellenwert der Freiwilligendienste. 

Eine zu initiierende groBangelegte Kampagne „Freiwilligendienste" sollte die ideellen und materiellen 
Vorteile eines Freiwilligendienstes publik machen. 

Unsere aktuellen Freiwilligen hatten anlasslich einer Befragung folgende ldeen: 

Hospitationsmoglichkeiten unter Anleitung aktueller Freiwilliger als Entscheidungshilfe bei Be-
werbungen 
Landesweite Messen als Informationspool 
„Gesichter des Freiwilligendienstes" in Form von Einzelbeispielen von Freiwilligen in den Ein-
satzstellen als Beispiele medialer Offentlichkeitsarbeit 
Hohere Prasenz von Freiwilligen bei Veranstaltungen der 'Trager und des Landes 
Querverweise auf den Webseiten des Landes und der Trager zu sozialen Medien (Facebook, 
Instagram, Twitter usw.,) 
GroB angelegte Kampagne zum Freiwilligendienst initiieren (Plakate, Kinowerbung etc.) 

4. Eine einheitliche Anerkennungspraxis der Freiwilligendienste durch die Universitaten. 

Studienbewerber*innen, die einen geregelten Freiwilligendienst absolviert haben, muss der Zugang zu 
Universitaten und Fachhochschulen erleichtert werden. Dies sollte durch em n Bonussystem (z.B. Ver-
besserung des NC) transparent dargestellt und flachendeckend GOItigkeit haben. 

Eine Ausweitung der Anerkennungspraxis ware auch bei der Vergabe von Ausbildungsplatzen im offent-
lichen Dienst wunschenswert und umsetzbar. 

Im Sinne einer gezielten Nachwuchsgewinnung von Fachkraften in padagogischen und pflegerischen 
Arbeitsfeldern sind wir daran interessiert, eine Anerkennung der Freiwilligendienste bei der Vergabe von 
Schul- und Ausbildungsplatze landesweit einheitlich zu erreichen. 

5. Grundsatzliche Befreiung von den GEZ-Gebühren 

Grundlage kir die Befreiung von den Rundfunkgebuhren bildet der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Er 
legt fest, wer keine GebOhren oder einen verminderten Satz zahlen muss. Die betroffenen Personen-
gruppen werden nach dem Sozialgesetzbuch oder dem Bundesversorgungsgesetz sowie BAf6G defi-
niert. Es ist zu OberprOfen, ob Teilnehmenden im Freiwilligendienst eine GEZ-Befreiung gewahrt werden 
kann und sie in den Katalog mit aufgenommen werden !carmen. 

Mit freundlichen GruBen 

I  All 

Hei  iBr 
Landespastor 
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